
Reisebedingungen 
der Firma Biblische Reisen GmbH

Sehr geehrte Gäste, bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Reise be -
dingungen durch. Sie werden, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des zwischen
Ihnen als Reiseteilnehmer/in – nachstehend „Kunde“* genannt – und uns, der
Biblische Reisen GmbH als Reiseveranstalter – nachstehend „BiR“ genannt – im
Falle Ihrer Buchung zustande kommenden Reisevertrages. Diese Reise be din gun -
gen ergänzen die Vorschriften über den Pauschalreisevertrag der §§ 651a ff BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch) und der Informationsverordnung für Reise ver an -
stalter und füllen diese aus.

1. Anmeldung, Reisebestätigung, Verpflichtungen der Buchungs -
per son

1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich auf
dem vorgesehenen Formular. Mit der Anmeldung bietet der Kunde BiR den
Abschluss eines Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung,
dieser Reisebedingungen und aller ergänzenden Informationen für die be -
treffende Reise in der Buchungsgrundlage (Prospekt, Katalog, Angebot) –
soweit diese dem Kunden vorliegen – verbindlich an.

1.2. Der Kunde haftet gegenüber BiR für alle Verpflichtungen von Mitreisenden,
für die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese Ver -
pflichtungen durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.3. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von BiR an die/den
Kunden oder das diesen vertretende Reisebüro mit dem in der Bestätigung
beschriebenen Leistungsumfang zustande. Im Falle verbindlicher mündlicher
Buchungsbestätigungen erhält der Kunde bei oder unverzüglich nach
Vertragsabschluss die schriftliche Reisebestätigung ausgehändigt.

2. Zahlung
2.1. Mit Vertragsabschluss und nach Aushändigung des Sicherungsscheins gemäß

§ 651k Abs. 4 BGB ist eine Anzahlung zu leisten. Die Höhe der Anzahlung
ergibt sich aus der im Einzelfall getroffenen Vereinbarung. Ist eine solche
nicht getroffen worden, beträgt die Anzahlung 20% des Reisepreises.

2.2. Soweit der Sicherungsschein übergeben ist, und im Einzelfall keine
anderweitigen Vereinbarungen getroffen wurden, ist die Restzahlung 3
Wochen vor Reisebeginn zahlungsfällig, wenn feststeht, dass die Reise
durchgeführt wird, insbesondere nicht mehr nach Ziffer 9.2 abgesagt
werden kann.

2.3. Leistet der Kunde trotz Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen die
Anzahlung oder die Restzahlung nicht fristgemäß entsprechend den vorste-
henden Bestimmungen oder etwa im Einzelfall getroffenen Fälligkeits ver ein -
barungen, so ist BiR, falls kein vertragliches oder gesetzliches Zurückbe -
haltungsrecht des Kunden besteht, berechtigt, nach Mahnung mit angemes-
sener Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit
Rücktrittskosten gemäß Ziffer 6 dieser Bedingungen zu belasten. 

3. Leistungen
3.1. Die Leistungsverpflichtung von BiR ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt

der Buchungsbestätigung in Verbindung mit der Reiseausschreibung. 
3.2. Leistungsträger (z. B. Hotels, Fluggesellschaften), Reisebüros und sonstige

Reisevermittler sind von BiR nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben
oder Vereinbarungen zu treffen, die über die Reiseausschreibung oder die
Buchungsbestätigung von BiR hinausgehen oder im Widerspruch dazu ste-
hen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrages abändern.

4. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunter -
nehmen

4.1. BiR informiert den Kunden entsprechend der „EU-Verordnung zur Unter -
richtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrt -
unternehmens“ vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität der
ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der ge -
buchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen.

4.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch
nicht fest, so ist BiR verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die
Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird
bzw. werden. Sobald BiR weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt,
wird BiR den Kunden informieren.

4.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Flug -
gesellschaft, wird BiR den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit ange-
messenen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren.

4.4. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte aktuelle „Black List“ von Flug -
gesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten
untersagt ist, ist auf der Internet-Seite von BiR abrufbar und in den
Geschäftsräumen von BiR einzusehen.

5. Preisanpassung
BiR behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der
Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistun -

gen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die
betreffende Reise geltenden Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern:

5.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beför der -
ungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann BiR den Reisepreis
nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann BiR vom Kunden den
Erhöhungsbetrag verlangen.

b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförder -
ungs mittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der
Plätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden
Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann BiR vom Kunden verlangen.

5.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie
Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber BiR erhöht, so kann der Reise -
preis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

5.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages
kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise
dadurch für BiR verteuert hat.

5.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem
vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung
führenden Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei
Vertragsabschluss für BiR nicht vorhersehbar waren. 

5.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat BiR den Kunden
unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 21. Tag vor Reise an -
tritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist der Kunde
berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teil -
nahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn BiR in
der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem
Angebot anzubieten.

6. Rücktritt durch Kunden, Nichtantritt der Reise
6.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten.

Maßge blich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei BiR. Dem Kunden wird
im eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen dringend empfoh-
len, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

6.2. In jedem Fall des Rücktritts durch den Kunden steht BiR unter Berück -
sichtigung gewöhnlich ersparter Aufwendungen und gewöhnlich möglicher
ander weitiger Verwendung der Reiseleistung folgende pauschale Ent schädi -
gung pro Person zu: 

a) Bei Flugpauschalreisen mit Linienflügen, bei Bahn- und Busreisen sowie
bei See- und Flusskreuzfahrten im Vollcharter:
bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 10% des Reisepreises
vom 41. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 25% des Reisepreises
vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises

b) Bei Flugpauschalreisen mit Charter- und Billigfluggesellschaften 
(z. B. Air Berlin, Arkia, Condor, Germanwings, TUIfly, etc.):
bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises
vom 41. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises

c) Bei See- und Flusskreuzfahrten, bei denen BiR lediglich mit einem Zu -
bucherkontingent arbeitet:
bis zum 35. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises
vom 34. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 30% des Reisepreises
vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 50% des Reisepreises
vom 14. Tag bis 1 Tag vor Reisebeginn: 80% des Reisepreises
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 90% des Reisepreises.

6.3. Dem Kunden ist es gestattet, BiR nachzuweisen, dass ihr tatsächlich
keine oder wesentlich geringere Kosten als die geltend gemachte Kosten -
pauschale entsprechend vorstehender Regelung entstanden sind. In die-
sem Fall ist der Kunde nur zur Bezahlung der tatsächlich angefallenen
Kosten verpflichtet.

6.4. BiR bleibt vorbehalten, abweichend von den vorstehenden Pauschalen, eine
konkret zu berechnende, höhere Entschädigung zu fordern. BiR ist in diesem
Falle verpflichtet, die Entschädigung im Einzelnen zu beziffern und zu bele-
gen.

6.5. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt das gesetzliche Recht des
Kunden gemäß § 651b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, unberührt. 
Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktritts kosten ver sicher -
ung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungs kosten bei
Unfall oder Krankheit dringend empfohlen.

7. Haftung
7.1. Die vertragliche Haftung von BiR für Schäden, die nicht Körperschäden sind

(auch die Haftung für die Verletzung vor-, neben- oder nachvertraglicher
Pflichten) ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, so weit

a) ein Schaden des Kunden von BiR weder vorsätzlich noch grob fahrlässig her-
beigeführt wurde
oder



b) soweit BiR für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

7.2. BiR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen  und Sachschäden im
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt
werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellun -
gen, Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und
Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buch -
ungs bestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertrags -
partners als Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie für den
Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von BiR sind. BiR
haftet jedoch 

a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen
Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischen be för -
derungen während der Reise und die Unterbringung während der Reise bein-
halten, 

b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hin -
weis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von BiR ursächlich gewor-
den ist.

8. Obliegenheiten des Kunden, Kündigung durch den Kunden
8.1. Der Kunde ist verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich der von BiR ein-

gesetzten Reiseleitung oder der örtlichen Agentur anzuzeigen und Abhilfe
zu verlangen. Ist von BiR keine örtliche Reiseleitung eingesetzt und nach
den vertraglichen Vereinbarungen auch nicht geschuldet, so ist der Kunde
verpflichtet, BiR direkt unverzüglich Nachricht über die Beanstandungen zu
geben und um Abhilfe zu ersuchen. Der Kontakt mit BiR kann unter der am
Ende dieser Reisebedingungen aufgeführten Adresse aufgenommen werden.

8.2. Ansprüche des Kunden entfallen nur dann nicht, wenn die dem Kunden
obliegende Mängelanzeige unverschuldet unterbleibt. 

8.3. Reiseleiter und Agenturen sind nicht bevollmächtigt, Reisemängel oder An -
sprüche namens BiR anzuerkennen.

8.4. Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen unverzüglich dem Be -
förderungsunternehmen anzuzeigen. Dies gilt insbesondere bei Verlust von
Fluggepäck. Das Beförderungsunternehmen ist zur Ausstellung einer schrift-
lichen Bestätigung verpflichtet. Ohne Anzeige besteht die Gefahr eines
Anspruchsverlustes. 

8.5. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet
BiR innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – im eigenen
Interesse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche
Erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde die Reise infolge eines
Mangels aus wichtigem, BiR erkennbaren Grund, nicht zuzumuten ist. Der
Be stimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn
Abhilfe unmöglich ist oder von BiR oder seinen Beauftragten verweigert
wird, oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonde-
res Interesse des Kunden gerechtfertigt wird. Erfolgt nach diesen Be -
stimmungen eine zulässige Kündigung des Reisevertrages durch den Kunden,
so bestimmen sich die Rechtsfolgen dieser Kündigung nach den §§ 651 e
Abs. 3 und Abs. 4 BGB. Die Vorschrift des § 651 j BGB (Kündigung wegen
höherer Gewalt) bleibt hiervon unberührt.

8.6. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise -
leistungen hat der Kunde ausschließlich nach Reiseende innerhalb eines
Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum gegenüber
BiR geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur
gegenüber BiR unter der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen.
Eine schriftliche Geltend machung wird dringend empfohlen. Nach
Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn
er ohne Verschulden an der Ein halt ung der Frist verhindert worden ist.
Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder Zu -
stellungsverzögerungen beim Gepäck im Zu sammenhang mit Flügen,
wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs.
3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein Schadens ersatzanspruch
wegen Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadens er satz -
anspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aus händigung
geltend zu machen. 

9. Kündigung durch BiR; Rücktritt durch BiR wegen Nichterrei-
chen einer Mindestteilnehmerzahl 

9.1. BiR kann den Reisevertrag nach Antritt der Reise kündigen, wenn der Kunde
die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung von BiR nachhal-
tig stört oder wenn sich der Kunde in solchem Maß vertragswidrig verhält,
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt BiR,
so behält sie den Anspruch auf den Reisepreis; BiR muss sich jedoch den
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen las-
sen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch
genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der ihr von den Leistungs -
trägern gut gebrachten Beträge. Die von BiR eingesetzten Reiseleiter sowie
die Mitarbeiter der örtlichen Agenturen sind ausdrücklich bevollmächtigt,
die Interessen von BiR in diesen Fällen wahrzunehmen. 

9.2. BiR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe fol-
gender Regelungen zurücktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts durch
BiR muss deutlich in der konkreten Reiseausschreibung oder, bei einheitli-
chen Regelungen für alle Reisen oder bestimmte Arten von Reisen, in einem
allgemeinen Kataloghinweis oder einer allgemeinen Leistungsbeschreibung
angegeben sein

b) BiR hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in der
Buchungsbestätigung deutlich anzugeben oder dort auf die entsprechenden
Prospektangaben zu verweisen

c) BiR ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise unver-
züglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der
Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.

d) Ein Rücktritt von BiR später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleich-

wertigen anderen Reise verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche
Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der
Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die Absage der
Reise durch BiR dieser gegenüber geltend zu machen.

f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf
den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

10. Verjährung 
10.1. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung von BiR oder eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen von BiR beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt
auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätz-
lichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von BiR oder eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von BiR beruhen. 

10.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
10.3. Die Verjährung nach Ziffer 10.1 und 10.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag

folgt, an dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden soll-
te. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt
an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

10.4. Schweben zwischen dem Kunden und BiR Verhandlungen über den Anspruch
oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung ge -
hemmt, bis der Kunde oder BiR die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der
Hemmung ein.

11. Gerichtsstandsvereinbarung
Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder
Per sonen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Aus -
land haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeit -
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz
von BiR vereinbart. 

12. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen
12.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu den vorstehenden

Reisebedingungen von BiR, für Reisen geschlossener Gruppen. „Reisen für
geschlossene Gruppen" im Sinne dieser Bestimmungen sind ausschließlich
Gruppenreisen, die von BiR als verantwortlichem Reiseveranstalter organi-
siert und über einen Gruppenverantwortlichen bzw. Auftraggeber für einen
bestimmten Teilnehmerkreis gebucht und/oder abgewickelt werden.

12.2. BiR kann bei Reisen geschlossener Gruppen unabhängig vom Rücktrittsrecht
nach Ziff. 9.2 vom Reisevertrag zurücktreten, wenn der Gruppen auftrag ge -
ber gegenüber BiR von seinem Recht Gebrauch macht, die gesamte Reise
innerhalb einer Frist von drei Monaten vor Reisebeginn abzusagen und in
der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung auf dieses Rücktritts -
recht deutlich hingewiesen wurde. Im Falle einer solchen Absage wird dem
Kunden die Rücktrittserklärung von BiR unverzüglich nach der Absage der
Reise durch den Gruppenauftraggeber zugeleitet. Etwa bereits geleistete
Anzahlungen werden unverzüglich erstattet. Das Recht zur Teilnahme an
einer Ersatzreise gemäß Ziff. 9.2.e) gilt in diesem Fall entsprechend.

12.3. BiR haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die –
mit oder ohne Kenntnis von BiR – vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppen -
verantwortlichen zusätzlich zu den Leistungen von BiR angeboten, organi-
siert, durchgeführt und/oder den Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Hierzu zählen insbesondere vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppen -
verantwortlichen organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit BiR ver-
traglich vereinbarten Abreise- und Rückreiseort, nicht im Leistungsumfang
von BiR enthaltene Veranstaltungen vor und nach der Reise und am Reiseort
(Fahrten, Ausflüge, Begegnungen usw.) sowie vom Gruppenauftraggebers,
bzw. Gruppenverantwortlichen selbst eingesetzte und von BiR vertraglich
nicht geschuldete Reiseleiter.

12.4. BiR haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppen auf -
traggebers, bzw. Gruppenverantwortlichen oder des vom Gruppen auf -
traggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen eingesetzten Reiseleiters vor, wäh-
rend und nach der Reise, insbesondere nicht für Änderungen vertraglicher
Leistungen, welche nicht mit BiR abgestimmt sind, Weisungen an örtliche



Führer, Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern, Aus künf -
ten und Zusicherungen gegenüber den Kunden.

12.5. Der Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortliche oder von diesen ein-
gesetzte Reiseleiter sind nicht berechtigt oder bevollmächtigt, vor, während
oder nach der Reise Beanstandungen des Kunden oder Zahlungsansprüche
namens BiR anzuerkennen. 

12.6. Der Kunde hat die ihm gemäß Ziff. 8.1 obliegende Mängelanzeige beim
Auftreten von Leistungsstörungen bei dem von BiR eingesetzten Reiseleiter
bzw. örtlichen Führer vorzunehmen. Eine Mängelanzeige gegenüber dem
Gruppen auftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen ist nur dann ausrei-
chend, wenn von BiR keine eigene Reiseleitung oder örtliche Führung ein-
gesetzt ist oder diese nicht erreichbar ist.

* Die Verwendung von männlichen Formen wie „Kunde“, „Auftraggeber“, „Reise -
leiter“ etc. wurde von uns gewählt, um der in BGB §307 geforderten Pflicht zur
Klar heit und Verständlichkeit der Formulierung in Allgemeinen Ge schäfts be din -
gungen gerecht zu werden. Sie soll lediglich eine übersichtliche Darstellung der
Reisebedingungen gewährleisten und bedeutet auf keinen Fall eine Missach tung
unserer weiblichen Klientel.
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